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Es ist dabei unerheblich, ob es ein Verm ögensvorteil oder ein Vorteil 
anderer A rt ist (z. B. Nichtanzeige wegen einer S traftat). Ist diese Ziel
stellung nicht vorhanden, liegt keine Hehlerei, sondern ggf. Sachbegün- 
stigung nach § 233 vor.

2. Die gehehlten Sachen müssen aus einer mit Strafe bedrohten 
H andlung stam m en. Die V ortat w ird  dabei in der Regel ein Eigen

tum sdelikt, kann aber auch eine andere T at (z. B. W irtschaftsdelikt) sein. 
Die V ortät muß S tra fta t sein, V erfehlungen kommen nicht in Betracht. 
G egenstand der Hehlerei können n u r die Sachen sein, die unm ittelbar 
durch eine strafbare H andlung erlangt w urden.

3. Die sogenannte Ersatzhehlerei — also die Hehlerei an Sachen, die 
n u r m ittelbar aus der strafbaren  H andlung hervorgingen — ist

nicht in § 234 enthalten. Sie ha t nach den praktischen Erfahrungen be
sondere Bedeutung hinsichtlich des Verkaufserlöses von unredlich erw or
benen Sachen, der in K enntnis dieser U m stände von anderen Personen, 
außer dem V ortäter, m it verbraucht wird. Durch § 249 w ird aber fü r diese 
Fälle, soweit sie krim inalstrafw ürd ig  sind, eine geeignete Möglichkeit 
strafrechtlicher Verfolgung eröffnet, näm lich dann, w enn dam it eine 
un lau tere U nterhaltsverschaffung verbunden ist.

4. Nach Abs. 2 sind besondere Begehungsformen straf verschärf end:
— w enn der T äter w iederholt H ehlerei beging.

Dabei ist nu r die w iederholte T at m aßgebend und nicht etw a eine 
entsprechende V orstrafe erforderlich.
A nw endbar ist Abs. 2 dam it schon bei der zweiten Tat,

— w enn der T äter m it anderen gem einschaftlich gehandelt hat.
Die G ruppenhehlerei ist dann gegeben, w enn m indestens drei P er
sonen gem einschaftlich gehandelt haben,

— wenn dem T äter die U m stände bekannt sind, wonach die V ortat als 
Verbrechen zu w erten ist.
Auch h ier m uß der T äter w ie bei § 232 nicht unbedingt die V ortat als 
ein Verbrechen einschätzen, sondern es m üssen ihm  n u r die U m stände 
bekannt sein, woraus sich diese Einschätzung ergibt.
Dem C harak ter der Tat entsprechend w ird bei der S trafzum essung 

im m er die N otwendigkeit des Ausspruchs der G eldstrafe als Zusatzstrafe 
(§ 49) zu prüfen sein. Die durch die H ehlerei erlangten  Sachen können 
eingezogen w erden (§ 56), da sie durch eine S tra fta t erlangt sind, soweit 
nicht § 56 Abs. 2 vorliegt.

§ 235

G efangenenbefreiung

(1) Wer eine vorläufig festgenommene oder auf Grund ge
richtlicher Entscheidung in staatlichem Gewahrsam befind
liche Person aus einer Vollzugsanstalt oder einer anderen


